
Beklagte: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi 
Szerve 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Fővárosi Bíróság — Auslegung 
von Art. 1 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des 
Rates vom 27. November 1992 zur Einführung eines integrier
ten Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemein
schaftliche Beihilferegelungen (ABl. L 355, S. 1), sowie von Art. 
1 und Art. 10 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 
des Rates vom 17. Mai 1999 zur Festlegung von Gemein
schaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemein
samen Agrarpolitik (ABl. L 160, S. 113) — Nationale Regelung, 
wonach Erzeuger, die sich in Liquidation befinden, von der 
Gewährung der von der einheitlichen Flächenzahlung abhängi
gen ergänzenden nationalen Beihilfe ausgeschlossen sind — 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten, für die Gewährung der ergän
zenden nationalen Beihilfe Voraussetzungen einzuführen, die für 
die Gewährung der fraglichen Gemeinschaftsbeihilfe nicht vor
gesehen sind 

Tenor 

Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 
2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Ver
ordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 
1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 
1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) 
Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 in der Fassung des Be
schlusses 2004/281/EG des Rates vom 22. März 2004 ist dahin 
auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, die ju
ristische Personen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben, von der ergänzenden natio
nalen Beihilfe ausschließt, weil sie Gegenstand eines Verfahrens der 
freiwilligen Liquidation sind, wenn eine Bedingung bezüglich des 
Nichtvorliegens eines solchen Verfahrens nicht zuvor von der Europäi
schen Kommission genehmigt wurde. 

( 1 ) ABl. C 134 vom 22.5.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 9. Juni 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo — 
Spanien) — Campsa Estaciones de Servicio 

SA/Administración del Estado 

(Rechtssache C-285/10) ( 1 ) 

(Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie — Art. 11 Teil A Abs. 1 
und Art. 27 — Besteuerungsgrundlage — Erweiterung der 
Bestimmungen über Entnahmen auf Umsätze zwischen ver
bundenen Parteien bei Preisen, die erkennbar unter dem nor

malen Marktpreis liegen) 

(2011/C 226/11) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Supremo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Campsa Estaciones de Servicio SA 

Beklagte: Administración del Estado 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal Supremo — Aus
legung der Art. 6, 11 und 27 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu
ern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Erstre
ckung der Eigenverbrauchsregeln auf Umsätze zwischen verbun
denen Unternehmen bei offenkundig unter dem normalen 
Marktwert liegenden Preisen 

Tenor 

Die Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass sie 
es einem Mitgliedstaat verwehrt, auf Umsätze der im Ausgangsver
fahren fraglichen Art zwischen verbundenen Parteien, die einen erkenn
bar unter dem normalen Marktpreis liegenden Preis vereinbart haben, 
eine andere Regel für die Bestimmung der Besteuerungsgrundlage als 
die in Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie vorgesehene 
allgemeine Regel anzuwenden, indem er die Anwendung der Regeln für 
die Bestimmung der Besteuerungsgrundlage für die Entnahme oder die 
Verwendung von Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleis
tungen für private Zwecke des Steuerpflichtigen im Sinne von Art. 5 
Abs. 6 und Art. 6 Abs. 2 dieser Richtlinie auf diese Umsätze er
streckt, obwohl dieser Mitgliedstaat nicht das Verfahren nach Art. 27 
dieser Richtlinie befolgt hat, um die Ermächtigung zur Einführung 
einer solchen von der allgemeinen Regel abweichenden Maßnahme 
zu erhalten. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 16. Juni 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungs
gerichtshofs — Österreich) — Zollamt Linz Wels/Laki 

DOOEL 

(Rechtssache C-351/10) ( 1 ) 

(Zollkodex der Gemeinschaften — Durchführungsverordnung 
zum Zollkodex — Art. 555 Abs. 1 Buchst. c und 558 Abs. 1 
— Fahrzeug, das in das Zollgebiet im Verfahren der vorüber
gehenden Verwendung mit vollständiger Befreiung von den 
Einfuhrabgaben eingefahren ist — Im Binnenverkehr verwen
detes Fahrzeug — Unzulässiger Einsatz — Entstehung der 
Zollschuld — Für die Erhebung von Zoll zuständige nationale 

Behörden) 

(2011/C 226/12) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof
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